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Schwyz verliert so viele Lehrkräfte  
wie seit zehn Jahren nicht mehr

Neue Zahlen  
des Schwyzer  
Bildungsdepartements 
zeigen eine hohe Anzahl 
an Austritten von  
Lehrpersonen auf.  
Gleichzeitig steigt die 
Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler.

DAMIAN BÜRGI

226 Austritte: So viele Lehre-
rinnen und Lehrer verliessen 
im vergangenen Jahr die Schwy-
zer Volksschule, dies zeigt die 
Schul- und Lehrpersonenstatis-
tik 2022/23 auf. Das sind 45 
mehr als im Vorjahr. So viele 
wie seit zehn Jahren nicht mehr, 
wie Patrick von Dach, Sekretär 
des Schwyzer Bildungsdeparte-

ments, bestätigte. Ergänzend 
führt von Dach aus: «Es kann 
vermutet werden, dass die er-
höhte Fluktuation in Zeiten des 
Lehrpersonenmangels mit der 
Lohnfrage zusammenhängt. Die 
angrenzenden Kantone Zürich 
und Zug beispielsweise zahlen 
höhere Löhne.»

Keine neuen Massnahmen  
gegen den Lehrermangel
Um die Ursachen des Lehrerin-
nen- und Lehrermangels zu ana-
lysieren und Massnahmen vor-
zuschlagen, hatte der Erzie-
hungsrat des Kantons Schwyz 
eine Projektgruppe eingesetzt. 
Mitte Februar stufte der Schwy-
zer Rat den Analyse- und Mass-
nahmenbericht der Projektgrup-
pe jedoch als ungenügend ein 
und verlangte zusätzliche Ab-
klärungen. 

Hoher Frauenanteil  
steigt weiter an
Der Bericht hatte «zu wenig 
Fleisch am Knochen», wie Bil-
dungsdirektor Michael Stäh-
li (Die Mitte) sagte, der den 
Erziehungsrat präsidiert. Auf 
das Schuljahr 2023/24 wer-
de es wegen der Verzögerung 
keine neuen Massnahmen ge-
gen den Lehrpersonenmangel 
geben.

Der ohnehin hohe Frauenan-
teil bei den Lehrpersonen ist er-
neut angestiegen, nämlich von 
76,9 auf neu 78,2 Prozent auf 
allen Stufen der Volksschule. 
Am höchsten liegt die Frauen-
quote im Kindergarten bei 99,3 
Prozent, am geringsten auf der 
ersten Sekundarstufe mit 55,5 
Prozent. Wie im Vorjahr sind 
unverändert 34,6 Prozent al-
ler Lehrpersonen in einem Voll-

pensum (neunzig Stellenprozent 
und mehr) beschäftigt.

Die vom Schwyzer Bildungs-
departement veröffentlichte 
Schul- und Lehrpersonenstatis-
tik 2022/2023 weist eine Zu-
nahme der Schülerinnen und 
Schüler auf der Volksschulstufe 
aus. Diese Stufe geht vom Kin-
dergarten bis und mit erster Se-
kundarstufe: Sie verzeichnet ei-
nen Anstieg auf 16’935 Schü-
lerinnen und Schüler im Gegen-
satz zu den 16’511 aus dem 
Vorjahr.

Mehr Privatschülerinnen  
und -schüler
Auf der zweiten Sekundarstu-
fe, in Berufsfachschulen und 
Mittelschulen bleiben die Zah-
len unverändert. Mit 5031 re-
duziert sich diese Zahl nur um 
fünf Schülerinnen und Schüler 

im Vergleich zum Vorjahr. Auch 
die Zahlen im Sonderschulbe-
reich halten sich auf stabilem 
Niveau. Die Anzahl der Sonder-
schüler ist auf insgesamt 447 
Schülerinnen und Schüler, plus 
zwanzig gegenüber dem Vorjahr, 
angestiegen. Das Schwyzer Bil-
dungsdepartement vermeldet in 
diesem Bereich einen Anstieg 
der Integrationsquote um zehn 
Prozent.

Einen Anstieg von 617 auf 
neu 693 Schülerinnen und Schü-
ler verzeichnet die Statistik bei 
Besuchen von Privatschulen. 
Gemessen an der Gesamtheit 
aller Schülerinnen und Schüler 
entspricht dies jedoch einem 
rückläufigen Anteil von neu 3,15 
Prozent (Vorjahr 3,74 Prozent). 
Ein Grossteil davon ist auf den 
Besuch ausserkantonaler Privat-
schulen zurückzuführen.

Statt härterer Strafe gab es einen Freispruch
Die Schwyzer  
Staatsanwaltschaft 
bewirkte mit ihrer  
Berufung in einem  
Sexualdelikt-Fall vor  
dem Kantonsgericht das 
Gegenteil von dem, was 
sie wollte. Am Schluss 
wurde der Serbe «von 
Schuld und Strafe»  
freigesprochen.

RUGGERO VERCELLONE

Vor über einem Jahr war ein 
35-jähriger Serbe vom Schwy-
zer Strafgericht wegen sexueller 
Belästigung zu einer Busse von 

3000 Franken verurteilt worden. 
Dem verheirateten Mann – der 
mit seiner Familie und einer Ge-
liebten eine Zeitlang ein Doppel-
leben führte – war vorgeworfen 
worden, die minderjährige Toch-
ter der Geliebten seitlich an der 
Brust sowie im oberen Bereich 
der Schamhaare berührt zu ha-
ben.

Der Beschuldigte hatte die 
Verurteilung akzeptiert: Er 
habe die Belastung aller Be-
teiligten durch das Verfahren 
nicht verlängern wollen, be-
gründete seine Verteidigerin 
vor dem Schwyzer Kantonsge-
richt den Verzicht auf eine Be-
rufung. Nicht so die Schwyzer 
Staatsanwaltschaft, die eine 

Verurteilung wegen sexueller 
Handlung mit einem Kind ver-
langt hatte und vor dem Schwy-
zer Strafgericht mit ihrem An-
trag unterlegen war. 

«Entgleisung» war  
keine sexuelle Handlung
Die Anklagebehörde zog die Sa-
che vor das Schwyzer Kantons-
gericht, wo sie eine Freiheits-
strafe von einem Jahr, bedingt 
auf zwei Jahre, verlangte. Indem 
der Mann der damals Zwölfjähri-
gen beim Kuscheln in ihrem Bett 
in die Unterhose gegriffen hatte, 
habe er eindeutig eine sexuelle 
Handlung vorgenommen, argu-
mentierte die Schwyzer Staats-
anwaltschaft. 

Mit ihrer Berufung erreichte die 
Schwyzer Staatsanwaltschaft 
aber das Gegenteil von dem, 
was sie eigentlich wollte. Das 
Schwyzer Kantonsgericht wies 
die Berufung der Staatsanwalt-
schaft ab und übernahm die 
Sichtweise des Schwyzer Straf-
gerichts, wonach die «gering-
fügige folgenlose Entgleisung» 
des Mannes nicht als sexuelle 
Handlung, sondern als sexuelle 
Belästigung zu qualifizieren sei.

Keine gültige Strafanzeige 
für sexuelle Belästigung 
Anders als das Schwyzer Straf-
gericht kam das Kantonsgericht 
aber zum Schluss, dass der Be-
schuldigte, der inzwischen von 

seiner Frau geschieden ist, von 
Schuld und Strafe freizuspre-
chen sei. Sexuelle Belästigung 
ist nämlich ein Antragsdelikt. 

Das Schwyzer Kantonsgericht 
kam zum Schluss, dass im kon-
kreten Fall kein gültiger Strafan-
trag vorliege, weshalb auch kei-
ne Verurteilung möglich sei. Die 
aus dem Fall entstandenen Kos-
ten werden vollumfänglich durch 
die Staatskasse getragen.

Die Schwyzer Staatsanwalt-
schaft bewirkte mit ihrer Beru-
fung in einem Sexualdelikt-Fall 
vor dem Schwyzer Kantonsge-
richt das Gegenteil von dem, 
was sie wollte. Am Schluss wur-
de der Serbe «von Schuld und 
Strafe» freigesprochen.

Die besten Arbeiten  
sind ausgezeichnet worden

Im Theresianum fand die 
Preisverleihung für die 
besten Maturaarbeiten 
des Gymnasiums  
und für die besten  
Abschlussarbeiten der  
Fachmittelschule statt.

Mitg. Zum sechsten Mal in Fol-
ge präsentierte Theri Alumni, 
der Verein für Ehemalige und 
Freunde, die traditionelle Preis-
verleihung der Matura- und Ab-
schlussarbeiten. Sowohl die Prä-
sentationen als auch die Preis-
verleihung erfreuten sich erneut 
einer überraschend grossen Be-
sucherzahl. 

Die Preisverleihung markier-
te den Höhepunkt der zweitägi-
gen Präsentationsreihe der Ma-
tura- und Abschlussarbeiten. 
Mit beachtlichem Engagement 
und enormer Überzeugungs-
kraft vertraten die Schülerinnen 
und Schüler ihre Projekte, ver-
mittelten ihre Erkenntnisse, prä-
sentierten Resultate und zogen 
ihre Fazite.

Vielfalt und Qualität der  
Themenfelder gewürdigt
Aus den vorselektionierten Ar-
beiten kürten die Hauptjurorin-
nen und Hauptjuroren die jeweils 
drei herausragendsten Projekte 
pro Abteilung. Die Moderatorin-
nen Carla Truttmann und Jani-

ne Gallicchio betonten die her-
ausragende Qualität sämtlicher 
Werke und die daraus entste-
hende Herausforderung, diese 
zu rangieren. Abwechselnd wür-
digten sie die nominierten Arbei-
ten mit einer gebührenden Lau-
datio und liessen die Gewinne-
rinnen mit gezielten Fragen zu 
Wort kommen.

Rektorin Christine Hänggi-
Widmer wandte sich begeistert 
an die zahlreichen Zuhörerinnen 
und Zuhörer, würdigte die Viel-

falt und Qualität der behandel-
ten Themenfelder und lobte den 
Einsatz der Mentorinnen und 
Mentoren. 

Ihr Dank galt den engagier-
ten Mitwirkenden rund um den 
gelungenen Anlass. Die Mitglie-
der der Jury waren Lukas Bann-
wart (Pädagogische Hochschule 
Schwyz), Armin Diethelm (Erzie-
hungsrat, Schwyz), Veronika El-
sener (Victorinox), Janine Gallic-
chio (Verein Theri Alumni), Carla 
Truttmann (Verein Theri Alumni), 

Herbert Zogg (Amt für Mittel- und 
Hochschulen).

Die Gewinnerinnen
Gymnasium, 1. Rang: Anna 
Spelina (Brunnen), «Pflanzen 
als Heilmittel gegen bakterielle 
Infektionen: In-vitro-Experimen-
te zur Untersuchung der anti-
bakteriellen Wirkung von Zwie-
beln». 2. Rang: Shana Burger 
(Altendorf), «Schon Galilei sah 
lunare Schatten». 3. Rang: 
Anna de Graaff (Stans), «Vom 

Zimmerherrn zur Ehe für alle – 
Queerness in der Schweiz an-
hand dreier Lebensgeschich-
ten in Form einer Reportage». 
Fachmittelschule, 1. Rang: 
Leila Bruhin (Schwyz) und Jana 
Schneider (Einsiedeln), «Yoga 
Ayurveda Kalender». 

2. Rang: Lia Schuler (Ro- 
thenthurm), «Lernspiel zum The-
ma Moor». 3. Rang: Alba-Chia-
ra Boschet (Arth) und Joya Bo-
schet (Steinerberg), «Feminis-
mus in der Generation Z».

Gewinnerinnen und Moderatorinnen auf einem Bild (von links): Carla Truttmann, Alba-Chiara Boschet, Joya Boschet, Lia Schuler, Anna de 
Graaff, Shana Burger, Leila Bruhin, Jana Schneider, Anna Spelina und Janine Gallicchio.  Foto: zvg

IN KÜRZE

Glimmbrand  
an Hausfassade
Seewen. Am Montag, gegen 22 
Uhr, musste die Feuerwehr Stütz-
punkt Schwyz an die Bahnhof-
strasse in Seewen ausrücken. 
Hausbewohner stellten Rauch-
geschmack in der Wohnung fest 
und begaben sich zum Brandort. 
Dabei stellten sie im Fassaden-
bereich einen Glimmbrand fest, 
der noch vor dem Eintreffen 
der Feuerwehr gelöscht werden 
konnte. «Die Einsatzkräfte kont-
rollierten die Fassade auf weite-
re Glutnester, wobei die Fassa-
de teils entfernt werden muss-
te», schreibt die Kantonspoli-
zei Schwyz in einer Medienmit-
teilung: «Der Glimmbrand dürfte 
auf einen Hitzestau in der Ge-
bäudehülle zurückzuführen 
sein.»/Kapo SZ

Strafverfahren  
wurde eingestellt
Kanton. Die Schwyzer Staats-
anwaltschaft hat die Untersu-
chung rund um den Absturz der 
Weihnachtsdekoration im My-
then Center in Ibach im Novem-
ber 2021 abgeschlossen. Das 
gegen die Verantwortlichen des 
Mythen Centers sowie die Her-
steller der Weihnachtsdekora-
tion geführte Verfahren wegen 
fahrlässiger Körperverletzung 
wurde eingestellt. Am 20. No-
vember 2021, kurz nach 14.15 
Uhr, stürzte im Oktagon des 
Einkaufszentrums eine Weih-
nachtsdekoration rund zehn Me-
ter in die Tiefe. Durch die her-
abfallende Konstruktion wurden 
sechs Personen im Erdgeschoss 
verletzt.

Die Schwyzer Staatsanwalt-
schaft leitete in der Folge eine 
Untersuchung ein und eröffnete 
ein Strafverfahren gegen die Ver-
antwortlichen des Mythen Cen-
ters sowie gegen die Herstel-
ler der heruntergestürzten Weih-
nachtsdekoration. Die Ermittlun-
gen ergaben, dass die Ursache 
des Absturzes ein Konstruk- 
tionsfehler an der Weihnachts-
dekoration war, der beim Kauf 
durch die Verantwortlichen des 
Mythen Centers im Juni/Juli 
2011 bereits bestanden hatte. 

Eine Sorgfaltspflichtverletzung 
und damit ein strafbares Verhal-
ten konnte den Verantwortlichen 
des Mythen Centers nicht vor-
geworfen werden. «In Bezug auf 
die Hersteller der über zehnjäh-
rigen, mangelbehafteten Weih-
nachtsdekoration ist eine Straf-
verfolgung infolge Verjährung 
nicht mehr möglich», schreibt 
die Staatsanwaltschaft Kanton 
Schwyz in einer Medienmittei-
lung: «Die Einstellungsverfügun-
gen sind rechtskräftig.»/Kapo SZ

Erster bestätigter Fall 
von Vogelgrippe
Kanton. In Zusammenarbeit mit 
der Wildhut seien drei tote Mö-
wen am Obersee in der Region 
Lachen auf das Vogelgrippevi-
rus untersucht worden, teilte 
das Laboratorium der Urkanto-
ne (Laburk) mit. Bei einer Möwe 
konnte das aviäre Influenzavirus 
nachgewiesen werden. 

In den letzten Wochen sind be-
reits Fälle in anderen Kantonen 
der Zentralschweiz und am Zü-
richsee nachgewiesen worden. 
Aufgrund dieser bekannten Situ-
ation wurden bereits letzte Wo-
che die schweizweit geltenden 
Massnahmen bis Ende April ver-
längert. Diese zielen darauf hin, 
einen Kontakt zwischen Wildvö-
geln und Hausgeflügel zu verhin-
dern. Das Geflügel muss in ge-
schützten Bereichen mit Zutritts-
beschränkungen und Hygiene-
massnahmen gehalten werden.

Für den Menschen stellen 
die aktuell in der Schweiz nach-
gewiesenen Viren grundsätzlich 
keine Gefahr dar. Dennoch wird 
empfohlen, beim Auffinden von 
toten Wildvögeln diese nicht zu 
berühren. Wildvogelkadaver sol-
len ausserdem der kantonalen 
Wildhut gemeldet werden./nad

danielsteiner1
Rechteck

danielsteiner1
Linien


